
Regionale Planungsgemeinschaft Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg

Der Vorsitzende

Beschluss-Nr. 03/2026

zum TOP 9 der Sitzung der Regionalversammlung am 06.03.2026

Betre(:

Sachlicher Teilplan „Windenergie 2027 in der Planungsregion Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg“

- Nutzung der Ausnahmeregelung gem. § 28 Abs. 5 ROG zur Ausweisung von

Beschleunigungsgebieten

Beschlussvorschlag:

Die Regionalversammlung beschließt, im Verfahren zur Aufstellung des Sachlichen Teilplans „Windenergie

2027 in der Planungsregion Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg“ von der Ausnahmeregelung gemäß § 28 Abs. 5

S.2 ROG Gebrauch zu machen. Die Ausweisung von Beschleunigungsgebieten sowie die Aufstellung von

Regeln für Minderungsmaßnahmen gemäß $ 28 Abs. 5 ROG soll nicht im laufenden Planaufstellungsver-

fahren vorgenommen werden, sondern ausnahmsweise in einem separaten nachfolgenden Planungsver-

fahren. Der Vorsitzende wird beauftragt, das erforderliche separate Planaufstellungsverfahren innerhalb der

gesetzlichen Frist von drei Monaten nach Inkrafttreten des Sachlichen Teilplans „Windenergie 2027 in der

Planungsregion Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg“ förmlich einzuleiten.
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Abstimmungsergebnis:

Einstimmig Mit Stimmen- ja nein Enthaltung

mehrheit

13 0 0

Anhalt), 17.03.2026


